
Aufnahmebedingungen

1
Jedes Mitglied des Sportclub Sinzing e.V. hat zum jeweiligen Jahresbeginn den jährlichen Mitgliedsbeitrag und den jährlichen 
Abteilungsbeitrag (siehe Ziffer 4) zu bezahlen. Für neue Mitglieder, die zu Jahresbeginn eintreten, gilt das gleiche.

2
Bei Eintritt während des Jahres wird der Mitglieds- und Abteilungsbeitrag ab dem Beitrittsmonat für das restliche Jahr berechnet. 
Einmalige Beiträge oder Aufnahmegebühren werden nicht anteilig verrechnet.

3

Die Beiträge, sowie evtl. Aufnahmegebühren werden grundsätzlich im Einzugsverfahren entrichtet. Wird kein Abbuchungsauftrag 
erteilt, wird eine Verwaltungsgebühr in Höhe von jährlich € 8,-- berechnet.  
Evtl. Bank-Rücklast-Gebühren werden dem Mitglied mit banküblichen Sätzen verrechnet.

4

Grundbeitrag für den Hauptverein pro Jahr, Stand 1.1.2023, zuzüglich eines evtl. Abteilungsbeitrages – siehe unten -:

Familienbeitrag  120,00 €

Kinder, Jugendliche - bis einschl. 20 Jahre  30,00 €

Erwachsene - 21 bis einschl. 64 Jahre  50,00 €

Erwachsene - 65 Jahre und älter  45,00 €

Abt.-Nr. Abteilungsbeitrag

00 nur HV Passiv 0,00 € 

09 Fußball aktiv Jugend bis einschl. 20 Jahre 48,00 €

09 Fußball aktiv Jugend - Geschwister 24,00 €

09 Fußball aktiv Erwachsene 50,00 €

17 Stockschützen alle, Trainingsgebühren separat 0,00 €

30 Skischule alle, Kursgebühren separat 0,00 €

32 Tennis aktiv Familienbeitrag 190,00 €

32 Tennis aktiv Jugend bis einschl. 20 Jahre 40,00 €

32 Tennis aktiv Erwachsener (allein) 90,00 €

32 Tennis aktiv Erwachsener (Partner) 60,00 €

32  Tennis Gebühr Gastspieler je Stunde 8,00 €

33 Tischtennis aktiv Jugend bis einschl. 20 Jahre 24,00 €

33 Tischtennis aktiv Erwachsene 60,00 €

33 Tischtennis Hobbyspieler 30,00 €

34 Turnen aktiv Jugend bis einschl. 20 Jahre 0,00 €

34 Turnen aktiv Erwachsene 30,00 €

36 Volleyball alle 10,00 €

39 Schach alle 0,00 € 

5
Familienstatus: Eine Familie besteht aus einem oder zwei Erwachsenen und allen im Haushalt lebenden Kindern und Jugendlichen 
bis zum vollendeten 20. Lebensjahr.

6
Der Austritt ist nur zum Ende eines Geschäftsjahres = Kalenderjahres möglich. Er muss schriftlich mit einer Kündigungsfrist von vier 
Wochen (formloser Brief, Fax, E-Mail) erfolgen.

7
Die Mitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins weder die Aufnahmegebühr noch 
Mitgliedsbeiträge oder Spenden zurückerstattet.

8 Bei Wiedereintritt in den Verein, auch im gleichen Kalenderjahr, ist der Beitrag erneut fällig.

9
Sollten sich Ihre Angaben auf der Beitrittserklärung (auch Abteilungswechsel), Ihre Bankverbindung oder Ihre Anschrift ändern, bitten 
wir um eine kurze Mitteilung per E-Mail, Fax oder einem Anruf. Kosten für unterlassene Änderungen gehen zu Lasten des Mitglieds.

10
Weitere Auskünfte erhalten Sie über unsere Funktionäre, natürlich auch über info@sportclub-sinzing.de des Sportclub Sinzing e.V., 
Laberstr. 100, 93161 Sinzing www.sportclub-sinzing.de 

Sie können den Mitgliedsantrag:

• in den Briefkasten des Sportclub Sinzing e.V., Laberstr. 100, einwerfen
• mit Briefpost (Adresse: Laberstr. 100, 93161 Sinzing) zusenden
• einscannen und uns als Anlage per E-Mail:  mitglieder@sportclub-sinzing.de  zusenden.

Wir sind Mitglied im BLSV - Bayerischer Landes-Sportverband e.V. 

Stand 01.01.2023
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